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EGG Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen
Geschäftsverkehr

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

EGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften

EGZPO Gesetz, betreffend die Einführung zur Zivilprozeßordnung

Einl. Einleitung

E.L.Rev. European Law Review

E-mail Electronic Mail (Elektronische Post)

endg. endgültig

EMRK Europäische Menschenrechtskonvention

EP Europäisches Parlament

etc. et cetera

EU Europäische Union

EuG Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften

EuGH Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

EuGRZ Europäische Grundrechte Zeitschrift

EuGVÜ Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen

EuGVVO Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung

EuR Europarecht

EUV Vertrag über die Europäische Union

EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

EVÜ Übereinkommen von Rom

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EWS Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht

EWSA Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

f., ff. und folgend (e)

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung

FEDMA Federation of European Direct Marketing

FIN-Net Netzwerk für Verbraucherbeschwerden über Finanzdienstleistungen

Fn. Fußnote

fortgef. fortgeführt

FS Festschrift

F.Supp. Federal Supplement
(Entscheidungssammlung der US-Bundesgerichte)

GA Generalanwalt
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GBDe Global Business Dialogue on e-Commerce

GBO Grundbuchordnung

Gesamthrsg. Gesamtherausgeber

GewArch Gewerbearchiv

GewO Gewerbeordnung

GG Grundgesetz

GKG Gerichtskostengesetz

GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil

gwmk Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V.

GVG Gerichtsverfassungsgesetz

HdbStR Handbuch des Staatsrechts

HdbVerfR Handbuch des Verfassungsrechts

HGB Handelsgesetzbuch

Homepage Webseiten von Unternehmen, Behörden oder Privatpersonen, auf
denen sie sich selbst darstellen

Hrsg. Herausgeber

hrsg. herausgegeben

HS Halbsatz

HwO Handwerksordnung

Hyperlink interaktive Verweise auf einer Website

ICANN Internet Corporation for Assigned Numbers and Names

ICC International Chamber of Commerce

i.d.R. in der Regel

InsO Insolvenzordnung

IP-Adresse Internet Protocol

IPR Internationales Privatrecht

IPRax Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts

i. S. d. im Sinne des

i. S. v. im Sinne von

ITRB IT-Rechtsberater

IuKDG Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz

i.V. m. in Verbindung mit

JBl Juristische Blätter

JR Juristische Rundschau

Jura Juristische Ausbildung

JZ Juristenzeitung

Kap. Kapitel

K&R Kommunikation und Recht
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KOM Europäische Kommission
Legislativvorschlage und sonstige Mitteilungen der Kommission an
den Rat und / oder an die anderen Organe sowie die entsprechenden
vorbereitenden Dokumente

LG Landgericht

lit. littera

Lug.Ü Luganer Übereinkommen

MDR Monatsschrift für Deutsches Recht

MDStV Staatsvertrag über Mediendienste (Mediendienste-Staatsvertrag)

Mio. Million

MittBayNot Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der
Landesnotarkammer Bayern

MMR Multimedia und Recht

m. w. N. mit weiteren Nachweisen

Nachw. Nachweis(e)

NJW Neue Juristische Wochenschrift

No. Number

Nr. Nummer

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

ODR Online Dispute Resolution

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OLG Oberlandesgericht

PAngG Preisangabengesetz

PAngR Preisangabenrecht

PAngV Preisangabenverordnung

PartG Gesetz über die politischen Parteien

PC Personal Computer, Benutzerendgerät

PflVersG Pflichtversicherungsgesetz

RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht

RBerG Rechtsberatungsgesetz

Rev. crit. dr.
internat. privé Revue critique de droit international privé

RGZ Entscheidung des Reichsgerichts in Zivilsachen

RIW Recht der Internationalen Wirtschaft

RL Richtlinie

Rs. Rechtssache

Rspr. Rechtsprechung

RUDRP Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

RuP Recht und Politik
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Rz. Randziffer

S. Seite oder Satz

SachenRBerG Sachenrechtsbereinigungsesetz

Search engine Suchmaschine

Sec. Section (engl. für Abschnitt)

SEK Dokumente der Kommission, die keine C oder KOM Dokumente sind

Server Großrechner, der bestimmte Dienste zur Verfügung stellt

SGH Schlichtungs- und Schiedsgerichtshof deutscher Notare

SigG Gesetz zur digitalen Signatur (Signaturgesetz)

Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften

sog. so genannt

Spams Versenden von Massenwerbemails über das Netz

Stan.L.Rev. Stanford Law Review

st. Rspr. ständige Rechtsprechung

StPO Strafprozessordnung

SSL Secure Socket Layers

TACD Transatlantic Consumer Dialogue

TDDSG Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten (Teledienstedatenschutz-
gesetz)

TDG Gesetz über die Nutzung von Telediensten (Teledienstegesetz)

TKG Telekommunikationsgesetz

TierseuchenG Tierseuchengesetz

Tz. Teilziffer

u. a. und andere oder unter anderem

UAbs. Unterabsatz

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

UK United Kingdom

UMA Uniform Mediation Act

UN United Nations

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law

URL Uniform Resource Locator

US(A) United States of America

u.U. unter Umständen

UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

v. vom, von

VBlBW Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg

VerfGH Rh.-Pf. Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz
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VermG Vermögensgesetz

VerwArch Verwaltungsarchiv

vgl. vergleiche

v.H. von Hundert

Vill.L.Rev. Villanova Law Review

VO Verordnung

Vol. Volume

Vorbem. Vorbemerkung

VuR Verbraucher und Recht

VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz

WasserverbandsG Wasserverbandsgesetz

Website HTML-Dateien

WIPO World Intellectual Property Organization

WM Wertpapier-Mitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht

WRP Wettbewerb in Recht und Praxis

WTO World Trade Organization

www World Wide Web

z. B. zum Beispiel

ZDF Zweites Deutsches Fernsehen

ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht

ZEuS Zeitschrift für Europarechtliche Studien

ZfRV Zeitschrift für Rechtsvergleichung

Ziff. Ziffer

ZPO Zivilprozessordnung

ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik

ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht

ZvglRWiss Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft

z.Z. zur Zeit

ZZP Zeitschrift für Zivilprozess
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Einleitung

Die Globalisierung ist weit fortgeschritten. Dazu trägt maßgeblich die Verbrei-
tung des Internets1 bei. Der weltweite Umsatz innerhalb des E-Commerce’ sollte
im Jahre 2003 eine Trillion US Dollar erreichen.2 Parteien, die online Verträge
schließen, können an entgegengesetzten Orten der Welt wohnen. Kommt es zu
Konflikten, bereitet deren Lösung auf traditionellem Gerichtsweg oftmals unver-
hältnismäßig große Schwierigkeiten. Es bietet sich deshalb an, auf außergericht-
liche Konfliktlösungsverfahren zurückzugreifen, die inzwischen auch online
durchgeführt werden. Auch über den Bereich des E-Commerce’ hinaus können
Konflikte auf elektronischem außergerichtlichem Weg effektiv beigelegt werden.
Zudem wird das Internet innerhalb der Gerichtsverfahren eingesetzt. In den USA
soll überdies in naher Zukunft ein virtuelles Gericht seinen Dienst aufnehmen.

A. Lösung von Konflikten

Traditionell werden Konflikte durch gerichtliche und außergerichtliche Streit-
lösungsverfahren beigelegt. Dabei zeichnen sich Gerichtsverfahren durch die auto-
ritative Entscheidung eines staatlichen Richters aus. Zur außergerichtlichen Lö-
sung privater Konflikte3 zählen unterschiedliche Verfahren: Das Schiedsverfahren,
bei dem ein privater Richter, der Schiedsrichter, eine bindende Entscheidung trifft,

1 Das Internet wir als multimediales „Netz der Netze“ bezeichnet, vgl. Gellner und von
Korff, in: Gellner / von Korff, Vorwort, S. 7. Die Bezeichnung „network of networks“ stammt
vermutlich von Eli M. Noam: „Beyond Liberalization“, Telecommucations Policy 1994,
186 ff., zitiert nach Ladeur, in: ZUM 1997, S. 372, 374, Fn. 12. Sie nimmt Bezug auf die
technische Zusammensetzung des Internets aus miteinander verbundenen Rechnern. Dessen
strukturelle Besonderheit besteht darin, dass die Rechner nicht individuell miteinander ver-
bunden sein müssen, sondern sich das Kommunikationsmedium (z. B. Kupferkabel, Licht-
wellenleiter oder Funkwellen) für ihren Datenverkehr teilen. Eine gute technische Beschrei-
bung der Funktionsweise des Internets findet man bei Schneider, S. 19 ff. oder Determann,
S. 39 ff.

2 Vgl. Schultz / Bonnet / Boudaoud, Introduction.
3 Keine Anwendung finden außergerichtliche Verfahren im Strafrecht, bei dem es um die

Feststellung und Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs geht, vgl. BVerfGE 20, 45 (49).
Zum Strafmonopol des Staates vgl. Beulke, Rz. 3; Roxin, S. 2, Rz. 2. Im Bereich des öffent-
lichen Rechts finden außergerichtliche Verfahren dagegen statt, vgl. zur Mediation im Um-
weltrecht z. B. Hellriegel, Mediation im Umweltrecht, 2002 sowie Sünderhauf, Mediation bei
der außergerichtlichen Lösung von Umweltkonflikten in Deutschland, 1997 oder allgemeiner
Preussner, Mediation im öffentlichen Recht, in: Henssler / Koch, 2000.



Schlichtung, Mediation und Verhandlung. Bei Schlichtungen und Mediationen
kommt dem vermittelnden Dritten keine Entscheidungskompetenz zu4; allerdings
stellt der Schlichter im Gegensatz zum Mediator eine Autorität dar und bringt aktiv
Lösungsvorschläge in das Verfahren ein.5 Der Mediator entschärft dagegen ledig-
lich durch seine Gesprächsleitung die Situation. Verhandlungen finden schließlich
ohne Inanspruchnahme eines Dritten statt.6 Diese verschiedenen Konfliktlösungs-
verfahren bestehen schon lange nebeneinander und haben unterschiedliche Anwen-
dungsgebiete.7

B. Einsatz des Internets
innerhalb der Konfliktlösung

Seit Mitte der 90er Jahre finden vor allem in den USA außergerichtliche Verfah-
ren im Internet statt, die man als Online Dispute Resolution8 (ODR) bezeichnet. Es
werden sowohl online Schiedsverfahren als auch online Schlichtungen, Mediatio-
nen und Verhandlungen durchgeführt. Der Einsatz des Internets reicht dabei von
der bloßen Einbeziehung von Emails9 in den Kommunikationsprozess bis zur voll-
ständigen Automatisierung des Verfahrens10.

Besonders erfolgreich ist im Bereich der online Mediation der Anbieter Square
Trade11, ein amerikanisches Unternehmen, das eng mit dem online Auktionsver-
anstalter eBay12 kooperiert und das nach eigenen Angaben bereits über 100.000
Streitigkeiten gelöst hat. Das Zusammenspiel von eBay und Square Trade ist be-
zeichnend für die unterschiedliche Entwicklung der online Konfliktlösung in den
USA und in Deutschland13: Während das Unternehmen eBay auf seiner amerikani-
schen Website14 ,www.ebay.com‘ per Hyperlink15 unter der Rubrik „Safe Trading

30 Einleitung

4 Vgl. Ott, S. 7 ff. Für die Mediation vgl. Breidenbach, S. 4.
5 Vgl. Haft, in: BB 1998, Beilage 10, S. 15, 16.
6 Vgl. Ott, S. 6 f.; Maunz, S. 8.
7 Auf die Unterschiede in Funktionsweise und Wirkung gerichtlicher sowie außergericht-

licher Verfahren wird im ersten Teil der Arbeit eingegangen, vgl. unten 1. Teil, B.
8 Von engl. „dispute“ (Streit) und „resolution“ (Lösung).
9 „Email“ (electronic mail) meint die elektronische Post.
10 Vgl. zu den automatisierten Verfahren unten 1. Teil, C. II. 3.
11 Im Internet unter www.squaretrade.com. Genauer zu dem Verfahren von Square Trade

siehe unten 1. Teil, C. II. 1. und vgl. Katsh / Rifkin, S. 66.
12 Im Internet unter www.ebay.com.
13 Deutschland unterscheidet sich insoweit kaum von den anderen europäischen Staaten.

Lediglich Kunden der britischen Webseite www.ebay.co.uk können ebenfalls an dem Kon-
fliktlösungsverfahren von Square Trade teilnehmen.

14 Eine Website besteht aus mehreren Webpages und damit aus „Netz-Seiten“, die durch
Hyperlink (vgl. nächste Fußnote) miteinander verbunden sind, vgl. Grabitz / Hilf-Marly,
ECRL, Vorbem. Rz. 34. Webpages werden im Deutschen als Webseiten bezeichnet.



Tips“ auf Square Trade verweist, enthält die deutsche Homepage16 ‘www.ebay.de’
lediglich einen Hinweis auf ein Sicherheitsteam, dem Emails geschrieben werden
können.

Parallel zur Entwicklung der elektronischen außergerichtlichen Verfahren
kommt es zu einem vermehrten Einsatz der neuen Medien innerhalb der Gerichts-
verfahren. In Deutschland können gemäß §§ 128a, 130a ZPO innerhalb eines
Zivilgerichtsverfahrens Videokonferenzen stattfinden und Klagen per Email ein-
gereicht werden. Die Wortneuschöpfung „eJustiz“17 belegt die elektronische Ent-
wicklung innerhalb der Gerichtsverfahren. In den USA soll der sog. „Michigan
Cyber Court“, ein vollständiges Internetgericht, in naher Zukunft seine Tätigkeit
aufnehmen.

Die Ursache dafür, dass das Internet, dessen Bedeutung ursprünglich auf den
Bereich des E-Commerce18 sowie die neuen Formen der elektronischen Unterhal-
tung und des Informationsaustauschs reduziert war19, die Konfliktlösung über-
haupt berühren kann, ist seine Funktion als modernstes Kommunikationsmittel.20

Denn schließlich ist Konfliktlösung nichts anderes als rechtlich formalisierte
Kommunikation.

I. Verbreitung und Wachstum des Internets
als Ursache für online Konfliktlösung

Ihre stetige Ausweitung verdankt die online Konfliktlösung der Verbreitung des
Internets und dessen exponentiellem Wachstum.21
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15 Zusammengesetzt aus engl. „hyper“ (über-) und „link“ (Verbindung). Hyperlinks sind
Verweise auf einer Webseite, bei deren Anklicken der Internetnutzer automatisch auf eine an-
dere Webseite gelangt. Das System ist mit Verweisungen in einem Lexikon oder mit in einem
Text enthaltenen Fußnoten vergleichbar. Das Nachschlagen wird dabei automatisch über-
nommen.

16 Zusammengesetzt aus englisch „home“ (Heim-) und „page“ (Seite). Homepages sind
Webseiten von Unternehmen, Behörden, Verbänden und zunehmend auch Privatpersonen, auf
denen sie sich selbst darstellen und mittels Hyperlinks auf weitere Informationen verweisen,
vgl. Determann, S. 55 f.

17 Vgl. hierzu die Rede von Frau Prof. Dr. Däubler-Gmelin, Justizministerin a.D., vom
25. 1. 2001, im Internet unter: www.bmj.bund.de / misc / reden / 2001 / r_012501.htm.

18 Gemeint ist damit jede Art von wirtschaftlicher Tätigkeit im Internet, Boehme-Neßler,
S. 125.

19 Leggewie / Bieber, in: Multimedia@Verwaltung, S. 257.
20 Gellner und von Korff fassen es wie folgt: „Kommunikation findet weltumspannend in

neuer Qualität statt“, in: Gellner / von Korff, Vorwort, S. 7.
21 Das Internet wird in seiner Entwicklung mit einem „Tornado“ verglichen, weil es sich

spiralförmig wachsend ausdehnt, vgl. m. w. N. Schneider, S. 1. Vgl. zur Onlinenutzung in
Deutschland Ridder, in: Media Perspektiven 2002, S. 121 ff.


